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NIEDERSCHRIFT 
 

über die öffentliche konstituierende Sitzung des 

Ortsgemeinderates Wiltingen  

am Mittwoch, den 02.07.2014,  

 im Bürgerhaus  

Beginn : 19:00 Uhr Ende : 20:10 Uhr 

 
Anwesend waren:  
 
 
Ortsbürgermeister  
 
Herr Lothar Rommelfanger  

 
Mitglieder  
 
Herr Helmut Ayl  

Herr Arno Bauschert  

Herr Josef Eltges  

Herr Alfred Fuhrt  

Herr Franz-Josef Kisegi  

Frau Doris Koch  

Herr Johannes Kohl  

Herr Lutwin Ollinger  

Herr Jan Rommelfanger  

Herr Hans-Joachim Scherf  

Herr Hermann-Josef Schmitz ( Vorsitzender zu TOP 2 ) 

Frau Birgit Turbing  

Herr Klaus Weber  

Frau Monika Weber  

Herr Anton Zeimet  

Herr Walter Mangrich ( neues Ratsmitglied - ab TOP 3.2 ) 

 
Sonstige Teilnehmer  
 
Herr VG-Beigeordneter Joachim Weber ( Verwaltungsvertreter ) 

Herr Jan Schumann ( Schriftführer ) 
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Entschuldigt fehlten:  
 
 
Mitglieder  
 
Frau Edith Deges-Reinert  

 

 

Tagesordnung :  siehe beigefügte Einladung, Anlage 1  

 
 
Form und Frist der Einladung bestätigt? Ja 

Niederschrift vom 19.03.2014 in Ordnung? Ja 

Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur TO? Nein 

 
 
 
 
 
Der Vorsitzende stellte die Beschlussfähigkeit fest, begrüßte die Anwesenden und eröff-
nete die Sitzung. 
 
Dann wurde die Tagesordnung behandelt. 
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ÖFFENTLICHER TEIL 
 

 

 
1 Verpflichtung der Ratsmitglieder  

Vorlage: 1O/0221/2014 
  
 Vor der Einführung der neu gewählten Ratsmitglieder wurde auf die grundsätzli-

chen Bestimmungen der Gemeindeordnung über die Rechtstellung, die Schwei-
ge- und Treuepflicht der Ratsmitglieder pp. hingewiesen. 
Die Pflichten der Ratsmitglieder ergeben sich insbesondere aus den §§ 20, 21 
und 30 Abs. 1 der Gemeindeordnung; die entsprechenden gesetzlichen Bestim-
mungen gingen den neu gewählten Ratsmitgliedern mit der Einladung zu. 
 
Gemäß § 30 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz verpflichtete Orts-
bürgermeister Rommelfanger sodann alle Ratsmitglieder namens der Gemeinde 
durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. 
 
 

  
  
 
2 Ernennung des Ortsbürgermeisters  
  
 Zu diesem Tagesordnungspunkt erteilte der Vorsitzende das Wort an den bishe-

rigen 1. Beigeordneten, Hermann-Josef Schmitz, der sich gemäß § 52 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung noch bis zur Einführung des Nachfolgers im Amt befindet. 
Beigeordneter Schmitz ernannte den unmittelbar von den Bürgerinnen und Bür-
gern gewählten ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Rommelfanger zum Ehrenbe-
amten, trug hierzu den Text der Ernennungsurkunde vor, fertigte sie aus und 
händigte diese an Herrn Rommelfanger aus. 
 
Die Vereidigung und die Einführung in das Amt sind aufgrund der Wiederwahl 
gemäß § 54 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung entfallen. 
 
 
Ortsbürgermeister Rommelfanger  übernahm anschließend wieder den Vorsitz. 
 

  
  
 
3 Wahl der Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das 

Amt 
  
 Ortsbürgermeister Rommelfanger wies darauf hin, dass die Wahl der Beigeordne-

ten nach § 40 GemO in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel zu erfolgen hat. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Stim-
menmehrheit nicht mit. 
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3.1 Erster Beigeordneter  
  
 Bezüglich des Ablaufs der Wahl des 1. Beigeordneten wurde eine separate 

Wahlniederschrift gefertigt. Für die Wahl zum 1. Beigeordneten wurde vorge-
schlagen: 
 

Herr Hermann-Josef Schmitz 
 

 
Die durchgeführte Wahl brachte im 1. Wahlgang bei 15 Stimmberechtigten fol-
gendes Ergebnis: 
 
 Ungültige Stimmen: 0 
 Gültige Stimmen: 15 
 
 davon:    Ja-Stimmen: 10 
                         Nein-Stimmen: 3 
  Enthaltungen: 2 
 
 
Damit war 
 

Herr Hermann-Josef Schmitz      
 
zum 1. Beigeordneten der Ortsgemeinde Wiltingen  gewählt. 
 
Herr Schmitz  wurde sodann von Ortsbürgermeister Rommelfanger zum Ehren-
beamten ernannt; ihm wurde die Ernennungsurkunde ausgehändigt. 
 
Die Vereidigung und die Einführung in das Amt sind aufgrund der Wiederwahl 
gemäß § 54 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung entfallen. 
 

  
  
 
3.2 Weitere Beigeordnete  
  
 Bezüglich des Ablaufs der Wahl des 2. Beigeordneten wurde eine separate 

Wahlniederschrift erstellt. Für die Wahl zum 2. Beigeordneten wurde vorgeschla-
gen: 
 

Herr Helmut Ayl 
 

 
Die durchgeführte Wahl brachte im 1. Wahlgang bei 15 Stimmberechtigten fol-
gendes Ergebnis: 
 
 Ungültige Stimmen: 0 
 Gültige Stimmen: 15 
 
 davon:    Ja-Stimmen: 12 
                         Nein-Stimmen: 2 
  Enthaltungen: 1 
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Damit war 
 

Herr Helmut Ayl  
 
zum 2. Beigeordneten der Ortsgemeinde Wiltingen gewählt. 
 
Herr Ayl wurde sodann von Ortsbürgermeister Rommelfanger zum Ehrenbeam-
ten ernannt, als Beamter vereidigt und in das Amt eingeführt; ihm wurden sodann 
die Ernennungsurkunde und der Vereidigungsnachweis ausgehändigt. 
 
 
Im Anschluss an die Wahlen erklärten sowohl Herr Schmitz als auch Herr Ayl 
ihren Verzicht auf das Amt als Ratsmitglied. 
 
Ortsbürgermeister Rommelfanger verpflichtete daraufhin Herrn Walter Mangrich, 
als nachgerücktes Ratsmitglied für Herrn Schmitz, gemäß § 30 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für Rheinland-Pfalz, im Namen der Gemeinde durch Handschlag 
und wies auch ihn auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten hin. 
 
 
Beigeordneter Ayl fragte nach einer kurzen Rede nach, nach wie vielen Jahren 
sowohl Ratsmitglieder als auch Bürgermeister sich die Ehrennadel von Rhein-
land-Pfalz verdient haben. Er würde es begrüßen, wenn man sich im Rahmen 
einer solchen Ehrung bei den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern bedanken wür-
de.   
 

  
  
 
 
 
4 Bildung der Ausschüsse  

Vorlage: 1O/0222/2014 
  
 Sachverhalt:  

 
In der Ortsgemeinde Wiltingen sind derzeit folgende Ausschüsse gebildet: 
 
1. Haupt- und Finanzausschuss .................................   5 Mitglieder und je 1 Stellvertreter 
2. Rechnungsprüfungsausschuss ..............................   5 Mitglieder und je 1 Stellvertreter 
3. Ausschuss für Bau, Umwelt und Ortsgestaltung .... 10 Mitglieder und je 1 Stellvertreter 
4. Kinder-, Jugend- und Familienausschuss ..............   5 Mitglieder und je 1 Stellvertreter 
5. Waldausschuss ...................................................... 15 Mitglieder 
6. Ausschuss für Kultur und Fremdenverkehr ............ 15 Mitglieder. 
 
Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Gemeinderates gewählt. 
Folgende Ausschüsse können aus Mitgliedern des Gemeinderates und sonstigen 
wählbaren Bürgerinnen und Bürgern gebildet werden: 
- Ausschuss für Bau, Umwelt und Ortsgestaltung 
- Kinder-, Jugend- und Familienausschuss 
- Waldausschuss 
- Ausschuss für Kultur und Fremdenverkehr. 
 
Hierbei ist zu beachten, dass mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder und 
deren Stellvertreter Mitglied des Gemeinderates sein sollten.  
Für die Wahl der Ausschussmitglieder kommen drei Wahlsysteme in Betracht: 
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1. Verhältniswahl (Listenwahl): 

Werden mehrere  Wahlvorschläge gemacht, ist gem. § 45 Abs. 1 Satz 3 Ge-
mO nach dem System der Verhältniswahl zu wählen; die Sitzzuteilung erfolgt 
nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte-
Lague/Schepers. 

2. Sog. unechte Mehrheitswahl: 
Liegt nur ein  Wahlvorschlag vor, wird hierüber abgestimmt. Gem. § 45 Abs. 1 
Satz 2 GemO sind die in dem Wahlvorschlag benannten Personen gewählt, 
wenn der Gemeinderat mit der gesetzlichen Mehrheit seiner Mitglieder (§ 29 
Abs. 1 Satz 1, § 36 Abs. 3 Satz 1 GemO) die Annahme beschließt. 

3. Mehrheitswahl ( Personenwahl ): 
Kommt es zu keinem  Wahlvorschlag, wird nach den Grundsätzen der Mehr-
heitswahl gem. § 33 Abs. 3 KWG gewählt; vgl. § 45 Abs. 2 GemO. 

 
Die Mitglieder der Ausschüsse und ihre Stellvertreter werden gem. § 45 Abs. 1 
Satz 1 GemO auf Grund von Vorschlägen der im Gemeinderat vertretenen politi-
schen Gruppen (Ratsmitglieder oder Gruppe von Ratsmitglieder) gewählt. Der 
Begriff „politische Gruppe“ ist als Oberbegriff für Parteien und Wählergruppen, die 
an der Wahl des Gemeinderates mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen 
haben und mit mindestens einem Mitglied im Gemeinderat vertreten sind, zu ver-
stehen. 
 
 
 
Aufgrund des Wahlergebnisses ergibt sich folgende S itzzuteilung:  
 
Sitzverteilung bei Ausschüssen mit 5 Mitgliedern: 

 Sitze im Sitze im  
Parteien Gemeinderat Ausschuss Schlüssel 
1. SPD 8 2 2,50 
2. CDU 6 2 1,875 
3. FWG Wiltingen 2 1 0,625 
insgesamt 16 5  
 
 
Dies betrifft folgende Ausschüsse: 
• Haupt- und Finanzausschuss 
• Rechnungsprüfungsausschuss 
• Kinder-, Jugend- und Familienausschuss. 
 
 
 
 
Sitzverteilung im Ausschuss bei Ausschüssen mit 10 Mitgliedern: 

 Sitze im Sitze im 
Parteien Gemeinderat Ausschuss           Schlüssel 
1. SPD 8 5  5,00 
2. CDU 6 4  3,75 
3. FWG Wiltingen 2 1  1,25 
insgesamt 16 10 
 
Dies betrifft folgenden Ausschuss: 

• Ausschuss für Bau, Umwelt und Ortsgestaltung 
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Sitzverteilung bei Ausschüssen mit 15 Mitgliedern: 

 Sitze im Sitze im  
Parteien Gemeinderat Ausschuss  Schlüssel 
1. SPD 8 7 7,415736 
2. CDU 6 6 5,561802 
3. FWG Wiltingen 2 2 1,853934 
insgesamt 16 15  
 
 
Dies betrifft folgende Ausschüsse: 
• Ausschuss für Kultur und Fremdenverkehr 
• Waldausschuss 
 
 
 

 Beschluss:  
 

 
„Die öffentliche Abstimmung wird gem. § 40 Abs. 5 GemO beschlossen. 
 
Die Ausschüsse werden wie folgt besetzt bzw. folgende Personen werden 
als Mitglieder oder Stellvertreter gewählt: 
 
Haupt- und Finanzausschuss  (nur Ratsmitglieder): 
 

lfd.Nr
. 

Partei  Mitglied  Stellvertreter  

1 SPD Kisegi, Franz-Josef Rommelfanger, Jan 
2 SPD Furth, Alfred Bauschert, Arno 
3 CDU Weber, Klaus Scherf, Hans Joachim 
4 CDU Eltges, Josef Turbing, Birgit 
5 FWG Wiltingen Mangrich, Walter Zeimet, Anton 

 
 
Rechnungsprüfungsausschuss  (nur Ratsmitglieder): 
 

lfd.Nr.  Partei  Mitglied  Stellvertreter  
1 SPD Kisegi, Franz-Josef Weber, Monika 
2 SPD Koch, Doris Furth, Alfred 
3 CDU Deges-Reinert, Edith Scherf, Hans Joachim 
4 CDU Turbing, Birgit Weber, Klaus 
5 FWG Wiltingen Zeimet, Anton Mangrich, Walter 

 
 
Kinder-, Jugend- und Familienausschuss:  
 

lfd.Nr.  Partei  Mitglied  Stellvertreter  
1 SPD Biewen, Sybille Weber, Monika 
2 SPD Ring, Matthias Kohl, Johannes 
3 CDU Feilen, Rita Altenhofen, Frank 
4 CDU Machhaus, Ilona Meyer, Rainer 
5 FWG Wiltingen Mangrich, Walter Hausen, Peter 
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Ausschuss für Bau, Umwelt und Ortsgestaltung:  
 

lfd.Nr.  Partei  Mitglied  Stellvertreter  
1 SPD Bauschert, Arno Weber, Heiko 
2 SPD Rommelfanger, Jan Kohl, Johannes 
3 SPD Mangrich, Walter Kuborn, Alfons 
4 SPD Behles, Gerd Weber, Walter 
5 SPD Furth, Alfons Koch, Doris 
6 CDU Eltges, Josef Altenhofen, Frank 
7 CDU Scherf, Hans Joachim Meyer, Rainer 
8 CDU Schmitz, Christoph Deges-Reinert, Edith 
9 CDU Wagner, Martin Föhr, Ulrich 
10 FWG Wiltingen Hausen, Peter Mangrich, Walter 

 
 
Ausschuss für Kultur und Fremdenverkehr:  
 

lfd.Nr.  Partei  Mitglied  
1 SPD Weber, Monika 
2 SPD Ring, Matthias 
3 SPD Weber, Heiko 
4 SPD Bauschert, Arno 
5 SPD Weber, Walter 
6 SPD Weber, Martin 
7 SPD Rommelfanger, Jan 
8 CDU Zonker, Hans-Peter 
9 CDU Schwindling, Andreas 
10 CDU Föhr, Ulrich 
11 CDU Deges-Reinert, Edith 
12 CDU Altenhofen, Frank 
13 CDU Meyer, Rainer 
14 FWG Wiltingen Mangrich, Hanna 
15 FWG Wiltingen Hausen Annemarie 

 
 
Waldausschuss:  
 

lfd.Nr.  Partei  Mitglied  
1 SPD Mangrich, Peter 
2 SPD Karges, Manfred 
3 SPD Weber, Walter 
4 SPD Weber, Martin 
5 SPD Kuborn, Alfons 
6 SPD Biewen, Sybille 
7 SPD Kohl, Patricia 
8 CDU Müller, Paul 
9 CDU Ollinger, Lutwin 
10 CDU Schmitz, Christoph 
11 CDU Weber, Karl 
12 CDU Wagner, Martin 
13 CDU Föhr, Ulrich 
14 FWG Wiltingen Schmitz, Maria 
15 FWG Wiltingen Hausen, Peter 

 

 Abstimmungsergebnis:  Einstimmigkeit  
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Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss der Vorsitzende die Sitzung. 

 

 

Der Vorsitzende: Der Vorsitzende zu TOP 2: 

 

 

 

Der Schriftführer: 


